
Öffentliche Bekanntmachung 
 

10. Änderungssatzung vom 18.12.2025 zur Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Hörstel vom 23.12.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 
4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926), in der jeweils geltenden 
Fassung, sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV NRW 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Hörstel in seiner Sitzung am 17.12.2025 die folgende 10. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Stadt Hörstel beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 4 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt je m3 Schmutzwasser 4,27 €.  
 

Artikel II 
  
§ 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. d. Abs. 1 0,62 € jähr-
lich.  

Artikel III 
 

Die 10. Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 
 

6. Änderungssatzung vom 18.12.2025 zur Satzung der Stadt Hörstel zur Umlage der Kosten der 
Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) vom 18.12.2018 

 
Aufgrund 
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. 1969, S. 712), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes 
zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW, S. 
559), in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

 
hat der Rat der Stadt Hörstel in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 6. Änderungssatzung zur Satzung der 
Stadt Hörstel zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG 
NRW) vom 18.12.2018 beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 



§ 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der jährliche Gebührensatz beträgt für Grundstücke im Unterhaltungsverband/Einzugsgebiet: 

 
 

Artikel II 
 
Diese 6. Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  
 

16. Änderungssatzung vom 18.12.2025  
zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-

gungs- und Gebührensatzung)  
in der Stadt Hörstel vom 27.11.2006 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 3 und 4 des Gesetzes über 
die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), in der jeweils geltenden Fas-
sung und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hörstel in seiner Sitzung 
am 17.12.2025 die folgende 16. Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel I 
§ 6 erhält folgende Fassung: 

(5) Die Benutzungsgebühr beträgt bei einer 14tägigen Reinigung je Frontmeter (Absätze 1 bis 4) jähr-
lich 1,17 €. 

 
 

Artikel II 
 

Die Anlage 2 zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hörstel (Straßenverzeichnis) 
wird wie folgt ergänzt bzw. abgeändert: 
 
Name der Straße ggfls. Abschnitt von bis Straßenschlüssel 
Bevergern     
neu   
Stüwweplacken  S1 
Zum Hügel  S1 

 
Name der Straße ggfls. Abschnitt von bis Straßenschlüssel 
Riesenbeck     

 
  

  Flächenart 

Unterhaltungsverband /  befestigte übrige 

Einzugsgebiet Gebührensatz in € je qm 

      
Bevergerner Aa 0,02173 0,00023 
Dreierwalder Aa 0,03926 0,00033 
Hörsteler Aa 0,01584 0,00027 
Hopstener Aa 0,06332 0,00030 
Ibbenbürener Aa 0,01967 0,00013 
      
 

  
 



neu   
Auf dem Bornholt Von Emsdettener Str. bis Ausbauende S1 
Plaggenesch  S1 

 
Artikel III 

Die 16. Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehend genannten Satzungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zungen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzungen sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die  

verletzte Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
 
Hörstel, 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
David Ostholthoff 


